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bl»». iRRRRRRRnnniiRffinnininimi
nifdjen $ongo uitb bie &fchect)oflomaf'ei, alfo auf eine

gange Steiße oon fleinern Sieferanten.
SBemerÉenëioert fttib bie 93etfcf)ièbungen in ber @tit=

fußr oon eichenen S3 ret tent, bei benen roteberum
^ranfreid) mit 40% beS £otaIimporteS an erfter ©teile
ber Sieferanten fteßt. $m smeiten 9t#ng folgt ®eutfd)=
tanb, mährenb ißolen unb bie Sfdjechoflomafet mit ge=

ringeren Wengen partigipieren.
33ei 9Zabetf)olgbrettern bontiniert bie beutfdje @in=

fußr mit annäßernb 60 "/o unferer ©efamteinfuf)r; auf
Öfterreid) unb bie $fchecf)oflomaf'ei entfällt faft ber gange
9teft beS ^mporteê. ©infußrpreiS 21 $r. 80 per 100 kg.

Über bie ©infuhr oon fÇa fï 1) o 1 g fei bemert't, baß
fie jur fpauplfadje auS jÇranfreid), su fleinern Steilen
auS ißoleti flammt. ®er ©infuhrmittelpreiS beträgt pro
100 kg 44 $r.

$ür fourni ere ift toieber unfer meftlidjer i)lad)bar
bie roidjtigfte 93esugSquel(e, ber ®eutfd)lanb, Idolen unb
bie 23ercin. (Staaten an S3ebeutung roefentlid) nad)fief)en.

®aß bie Wöbeleinfuhr — ba eS fid) (per ja
nidjt um 9tot)ftoffe, fonberti um $abri£'ate Ijanbelt —
jum größten Steit auS ®entfdjlanb flammt, bürfte all-
gemein befannt fein, bieë gilt fpegiell für bie billigen $abrif=
maren. Sßßeniger befannt mirb bagegen fein, baß attcl)^ran£'=
reicî), befonberS in ben roertooileren unb teurem Wöbeü
fategorien, mit aufehnlid)en Soften oertreten ift.

®ie SujçuSartifel au S |jols (einfchließlirf) ber
foolsfcfjnißereien) toerben ebenfalls ootroiegenb auS ®eutfd)»
lanb, grtnt fleinern teil auS granf'reicf) begogeit ; aucf)

3fapan ift à titre de document erroähnenSroert.

UoitierEiingcn gum Ijoljeg'^ort.
®ie Sluëfitfjr oon rot) em S a it b n n tg f> tf l g richtet

fid) oonoiegettb ttacf) ®eutfcl)laub; geringere Quantitäten
nahmen aud) italien unb f^ranfreid) ab, bie fid) natur=
gemäß itt erfter Sittie für bie tJtabelfjolgfortimente inte=

reffieren.
9tof>eS SRabeInu^l)olj mirb ju runb 40®/o ttacf)

italien, unb ju je 30 7» ««d) Çranfreicf) uttb |mtlanb
ausgeführt. ®ie @;çportpreife finb int Wittel : für Dtabeü
ttuhbolg $r. 83, für Saubmttjbolj fyr. 20.50 pro q.

S3efd)lagene§ 93au 1)olg mirb bagegen roieber
Sur |jauptfache ttacf) $ranfteicf), unb nur su einem be=

fdieibenen teil ttacf) Italien aufgeführt. Wan fann nicht
genug betonen, mie feßr bie Sîauffraft ^tafienâ unter
beut ©influß feiner ®eoifenentroertung gelitten hot; bie

frattgöftfcfje Ußolfsmirlfcfjaft' ermeift fid) in biefer |)infid)t
Hnoergleid)lich oiel ftärfer. ®a§ befte 93eifpiel hiefür
bieten'bie Ol ab et h otgbr et ter, immer noch ber roid)=

tigfte ©çportartifet ber fchroeiserifcßen fpolsinbufirie. 33otr
21,1 Will. $r. ©efamtauSfuhrmert gehen heute ootle smei
drittel nach Jranf'reicf), mährenb Italien — baS rnäfp
renb beS Kriege? ben fransöfifcßen festigen annäßernb
gleichfam, mit nur 13 "/« unfereS ©efamtcjçporteS figuriert.
$aft ebetifooiel besieht heute fpollanb, unb mirb bett ita=
lienifcl)en Slnteil balb genug überflügelt hüben ; bentt bie
©ntmertung ber italienifchen ®eoife ift aller 23orauSfid)t
nach uoch nicht an ihrem trüben ©nbe angelangt, je mehr
bie itinerpotitiffhen tßerl)ältniffe fid) ocrmirren.

®ie 53aitfd)reinereiroaren roeifeit heute nur noch
einen ©jportmert oon 1,03 Will. gr. auf, gegen 18,7
Willionen in ber jßarallelseit beS ^ahref i.919; ber
nod) oerbleibenbe Dieft mirb faft auSfcl)tießtid) nach 3*anf=
reid) ausgeführt, umhin fid) biefer ©jportsroeig ja aucf)
roährettb feiner ©lattgperiobe richtete.

®er anfel)ttliche ©çport oott Raffern richtet fid)
ebenfalls nach gmnfreid), mobei nur geringe ^rosente
nach Belgien unb Spanien abfplittern.

Wenn mir sunt ©chluf) noch furs S'uei oermanbte
Qubuftrien berühren moüen, fo f'önnen mir ermähnen, baß
ber faft au§fd)lief)lich nach f^ranfreicf) gerichtete ©jcport
oon ^ofsfchliff unb £>oljmehI 20,400 ^ilngentner,
gegen nur 8200 im Vorjahr erreichte. ®ie§ erhöhte ben
Sluëfuhrroert oon 1,38 auf 1,85 ÜJlfll. gr.

®er @^port oon ßellulofe beläuft ftd) auf 51,500
®oppelsentner mit einem Söert oott 4,60 9Jîill. Qm. gegen
23,800 Äilosentner unb 2,1 9Nit(. gr. Sßert in ber 93er=

gleicfj^seit be§ 33orjahre§. 9lid)t unerroähnt bürfen mir
iaffeti, baß bent ©s'portioert oon 4,60 DJfillionen ein
©infuhrroert auSfänbifdjer ,3ellufofe oon 1,5 Will. $r.
gegenüberfteht. ®ie îluëfuhr fcf)meigerifcher Qetlufofe
rietet ficß faft auöfchließlid) nad) fjranfreid), neben ber
nur noch eine retatio geringfügige 2tbnaf)me Qtalienë
beftef)t. Über bie 3inportoerl)äitniffe ber auëlânbifthen
3eftulofe ermähnen mir, baß biefe größtenteils au§ ©fanbi=
naoien ftammt, unb smar bie gebleichten fÇabrifate au§
Dlormegeti, bie ungebleichten au§ ©d)meben. hieben
©fattbinaoien hut als auSlänbifd)e 93ogug§quelle nur noch
ßfterreich einige 33ebeutung. —y.

JIDlauf der frlsttrsirechwitflen für rfindungs=
patente und gewerbliche muster und modeile.

(S3imbe§ratSbefcf)tufs oom 26. Dftober 1920.)

I. ®er 9fblauf_ ber burdh ben SunbeSratSbefdjluß
oom 23. 3uni 1915 gemährten fjrifterftrecfungen mirb
toie folgt feftgefe^t:
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nischen Kongo nnd die Tschechoslowakei, also auf eine

ganze Reihe von kleinern Lieferanten.
Bemerkenswert sind die Verschiebungen in der Ein-

fuhr von eichenen Brettern, bei denen wiederum
Frankreich mit 4t) °/o des Totalimportes an erster Stelle
der Lieferanten steht. Im zweiten Rang folgt Deutsch-
land, während Polen und die Tschechoslowakei mit ge-
ringeren Mengen partizipieren.

Bei Nadelholzbrettern dominiert die deutsche Ein-
fuhr mit annähernd 00°/o unserer Gesamteinsuhr; auf
Österreich und die Tschechoslowakei entfällt fast der ganze
Rest des Importes. Einfuhrpreis 21 Fr. 8t) per 100 kg-.

Über die Einfuhr von Faß holz sei bemerkt, daß
sie zur Hauptsache aus Frankreich, zu kleinern Teilen
aus Polen stammt. Der Einfuhrmittelpreis beträgt pro
10«) leg 44 Fr.

Für Fourni ere ist wieder unser westlicher Nachbar
die wichtigste Bezugsquelle, der Deutschland, Polen und
die Verein. Staaten an Bedeutung wesentlich nachstehen.

Daß die Möbeleinfuhr — da es sich hier ja
nicht um Rohstoffe, sondern um Fabrikate handelt —
zum größten Teil aus Deutschland stammt, dürfte all-
gemein bekannt sein, dies gilt speziell für die billigen Fabrik-
waren. Weniger bekannt wird dagegen sein, daß auch Frank-
reich, besonders in den wertvolleren und teurern Möbel-
kategorien, mit ansehnlichen Posten vertreten ist.

Die Luxusartikel aus Holz (einschließlich der
Holzschnitzereien) werden ebenfalls vorwiegend aus Deutsch-
land, zum kleinern Teil aus Frankreich bezogen; auch
Japan ist à tiiro à> àumont erwähnenswert.

Bemerkungen zum Holzexport.
Die Ausfuhr von rohem Laub nutz h »lz richtet

sich vorwiegend nach Deutschland; geringere Quantitäten
nahmen auch Italien und Frankreich ab, die sich natur-
gemäß in erster Linie für die Nadelholzsortimente inte-
ressieren.

Rohes Nadelnutzholz wird zu rund 40°/« nach
Italien, und zu je 30"/o nach Frankreich und Holland
ausgeführt. Die Exportpreise sind im Mittel: für Nadel-
Nutzholz Fr. 83, für Laubnutzholz Fr. 20.50 pro q.

Beschlagenes Bauholz wird dagegen wieder
zur Hauptsache nach Frankreich, und nur zu einem be-

scheidenen Teil nach Italien ausgeführt. Man kann nicht
genug betonen, wie sehr die Kaufkraft Italiens unter
dem Einfluß seiner Devisenentwertung gelitten hat; die

französische Volkswirtschaft' erweist sich in dieser Hinsicht
Unvergleichlich viel stärker. Das beste Beispiel hiefür
bieten die Nadel Holzbretter, immer noch der wich-

tigste Exportartikel der schweizerischen Holzindustrie. Voir
21,1 Mill. Fr. Gesamtausfuhrwert gehen heute volle zwei
Drittel nach Frankreich, während Italien — das wäh-
rend des Krieges den französischen Bezügen annähernd
gleichkam, mit nur 13"/« unseres Gesamtexportes figuriert.
Fast ebensoviel bezieht heute Holland, und wird den ita-
lienischen Anteil bald genug überflügelt haben; denn die
Entwertung der italienischen Devise ist aller Voraussicht
nach noch nicht an ihrem trüben Ende angelangt, je mehr
die innerpolitischen Verhältnisse sich verwirren.

Die Bauschreinereiwaren weisen heute nur noch
einen Exportwert von 1,03 Mill. Fr. auf, gegen 18,7
Millionen in der Parallelzeit des Jahres 1919; der
noch verbleibende Rest wird fast ausschließlich nach Frank-
reich ausgeführt, wohin sich dieser Exportzweig ja auch
während seiner Glanzperiode richtete.

Der ansehnliche Export von Fässern richtet sich

ebenfalls nach Frankreich, wobei nur geringe Prozente
nach Belgien und Spanien absplittern.

Wenn wir zum Schluß noch kurz zwei verwandte
Industrien berühren wollen, so können wir erwähnen, daß
der fast ausschließlich nach Frankreich gerichtete Export
von Holzschliff und Holzmehl 20,400 Kilozentner,
gegen nur 8200 im Vorjahr erreichte. Dies erhöhte den
Ausfuhrwert von 1,38 auf 1,85 Mill. Fr.

Der Export von Zellulose beläuft sich aus 51,500
Doppelzentner mit einem Wert von 4,00 Mill. Fr. gegen
23,800 Kilozentner und 2,1 Mill. Fr. Wert in der Ver-
gleichszeit des Borjahres. Nicht unerwähnt dürfen wir
lassen, daß dem Exportwert von 4,00 Millionen ein

Einfuhrwert ausländischer Zellulose von 1,5 Mill. Fr.
gegenübersteht. Die Aussuhr schweizerischer Zellulose
richtet sich fast ausschließlich nach Frankreich, neben der
nur noch eine relativ geringfügige Abnahme Italiens
besteht. Über die Jmportverhältnisse der ausländischen
Zellulose erwähnen wir, daß diese größtenteils aus Skandi-
navieu stammt, und zwar die gebleichten Fabrikate aus
Norwegen, die ungebleichten aus Schweden. Neben
Skandinavien hat als ausländische Bezugsquelle nur noch
Osterreich einige Bedeutung. —

MIM üer frittersirechungen für Kttlnàgî-
patente uni» gewerbliche Mutter untl Moüeiie.

(Bmidesratsbeschlusi vom 26. Oktober 1!)20.)

Der Ablauf der durch den Bundesratsbeschluß
vom 23. Juni 1915 gewährten Fristerstreckungen wird
wie folgt festgesetzt:
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1. Sie 33erlängerung bet int 58unbeSgefet) oom
3. April 1914 betreffcnb ^Prioritätsrechte an ©rfinbungS=
patenten unb gewerblichen Sftuftera unb SJtobellen oor=
gefe^enen ^ßriorttät^frifteri enbigt mit bent 31. SMrj 192Î.

2. 9Hit bent 30. September 1'921 enbigen:
a) bie $rift, innert toeldjèr für injroifdjen eingetragene

©rfinbungSpatente unb gewerbliche SJÎufter unb
SAobetle oollfiänbige ^prioritätSauStpeife nod) ein=

gereicht roerben îôtnten;
h) bie SSertängerung ber Triften für bie ©rtebigung

amtlicher 53eaitftanbungen oott ^Satentgefurf) en,
SWufter» ober 9Jtobeüf)hitertegitngen unb non ÏÏRar=

feneintragungSgefuchen ;

i) bie $rift, innert welcher baS eibgenöffifc^e Qufiijp
unb ^polijeibepartement nach Ablauf ber orbent*
(ictjen SiefurSfriften eingereichte SRefurSerftärungen
gegen bie ßttrücfroeifung pon i|3atentgefucf)en, STÎufter^
ober 9Jlobell Hinterlegungen ober tïïtarfeneintra*
guiigSgefudjen entgegennimmt ;

(I) bie aufjerorbentliche Stachfrift jut 93ejai)lung ber
©ebühren für baS jroeite ober etneS ber folgenben
ißatentjahre unb ber SchuhoerlättgerunqSgeinthren
für geroerblidEje SJlufter uttb SRobeüe. SBerben bis
unb mit bent 30. September 1921 nicht alle cor
bem 1. Qu(i 1921 oerfallenen ^a^reSgebäfjren für
patente ober ttidjt alte ttor bettt 1. Àugitft 1921

oerfallenen Sd)ut)DerlängerungSgebühren für SJiufter
ober tüliobeüe bem eibgettöffifrfjett Amt für geiftigeS
©igentum einbeult, fo erlöfd)eli bie betreffenden

Sdjutjrechte auf ben 23erfalltag ber erften nicfjt
bejahten ©ebü()r.

II. 33eftef)t für ein patent ein Prioritätsrecht auf
©runb ber oertängerten S3rioritätsfrift, fo ftetjt Sritt*
pet fönen, roeldje in beut bie gefetjliche Sauer überftei»
genben Abfdfnitt ber prioritätsfrift bie ©rfinbung in
gutem ©tauben gewerbsmäßig benäht ober befonbere
i&eranftattungen ju folrfjer SJenüßung getroffen haben,
ein SJlitbenühutigSrecht an ber ©rfinbung ju ttarf) Ütflflifc*

gäbe oott Art. 8 beS SunbeSgefetjeS oom 21. Quni 1907
betreffenb bie ©rfinbungSpatente.

III. Sie fjrift jur Einhebung ber Abtretungsflage
(Art. 20, Abfah 3, beS SöunbeSgefetjeS ootn 21. Qutii 1907

betreffenb bie ©rfinbungSpatente) mirb hinfidjtlicf)

tiad) bem 30. Qttli 1914 eingetragenen patente, bereu

Anmelbung bie S3erßffentlicf)ung ber patentfchrift um
mehr als jroei 3toh^ nachgebt, oerlängert :

a) bis 30. September 1921, wenn bie ißatentfchrift
bis uttb mit bem 1. Dftober 1920 oeröffentlicht
toorben ift ;

b) bis eilt Qahr nach 33eröffenttid)ung ber patent*
fchrift, roenn baS patent oor bent 1. Dftober 1920

angemetbet morben ift unb baS 33er öffentlich ungSbatum
biefent Sage nadhge£;t.

IV. Sie bttrci) SunbeSratSbefdjtuß oont 11. gebtuat
1916 gemährte 33erlängerung ber gefetylidjen $rift füt
bie Ausführung patentierter ©rfinbungen enbigt mit bem
30. September 1922. Hinfid)tlich fotcher patente, für
roelche bie gefehlicfje AuSfüßrungSfrift oor beut ^nfrafb
treten beS iöunbeSratSbefchlitffeS oom 11. Februar 1916,
b. h' not bem 20. gebrttar 1916, abgelaufen ift, fanti
eine Söfdjungsflage toegen nicht angeineffener AuSfüfp

rung ber patentierten ©rfinbung erft nach bent 30. Sep;
tember 1922 angehoben merben.

V. Sie roäßrenb ber ©ültigfeitsbauer ber S3unbeS-

ratSbefcljlüffe oom 23, $uni 1915 unb ooni 11. ^ebruar
1916, fotoie beS gegenroärtigett SSefdjluffeS eingetretenen
Satfachett roerben auch fernerhin nach *>e" ®cftimmungen
biefer 33efdjlüffe beurteilt.

VI. SaS eibgetiöffifcße Amt für geiftigeS ©igentum
ift nicht oerpflichtet, an bie Inhaber geroerblicher Sd)uh=
rechte ober oott ©efitdjen um ©rteitung folctjer Stechte

irgenbroetche Mahnungen hinfidjUid) beS Ablaufes ber in
biefem 33efcf)Iuj3 ermahnten $rifterftrecfungen 51t ertaffen.

Uerkeltrswcsen.
Sie fünfte Schroeijer SJluftermeffc itt öafel finbet

oom 16. bis 26. April 1921 ftatt. Sie Scfjroeijer
SJhtftermeffe fall bie oerfchiebenen BanbeSteife burrf) 33or=

führung iijrer inbuftrieüen unb geroerblichen ©rjeugniffe
jebeS $ahr oon neuem miteinander befannt machen.

©in Hauptjroed: ber SJÎeffe befteht barin, befteljenbe

©efchäftSoerbittbitttgett ju erweitern unb neue
33er b inb un gen anjufnüpfen. Ser $robuîtioti follen neue

Abfahgebiete eröffnet unb bemiïonfum unb bent Hanbel
foüett neue fdjioeijerifche SejugSqueüen oermittett roerben.

Sie Schmeißet Atuftermeffe in SSafel roitt ber ganjen
f^roeijerifchett Qnbuftrie uttb bent ganjen fchroeijerifche"
©eroerbe bienett. 2Sor allem foil fie bie QualitätS*
arbeit, b. fp ©ebiegenheit in ^ornt, Piateriat uttb AuS-

führung förbern.
Seit neuen Qnbuftrien roirb bie befte ©elegetih?''

geboten, ihre gabrifate ber öffentlichfeit befannt J«

madjen.
Au|er einer SSerntehrung beS ^fntanbabfatjeS bejroecft

bie SJhtftermeffe aber auch eine intetifiue fjörberung beS

©jcports. Sie toil! bie ÜBege ebnen für bte Söieber«
aufnähme ber internationalen HanbetSbejU'
hungen.

@S roirb ftrenge barattf geachtet, bafj nur Sdpoeije^'
Söaren entgegengenommen roerben. Seilnehmer, bie oeV

fuchen rooüten, attSlättbifche SBarett auSjuftellen ober 23e^

ftetlungen auf foldje entgegettjunehmen, roerben ohne An>

fprttch auf irgenbroetche ©ntfdjäbigung fofort oon ber'

weiteren Seilttahme auSgefchloffen. 99efottbere ßontrotb
fommiffionett prüfen bie auSgefteüten SÖareit auf if)^
Herfunft.

Sie SReffeteilnehnier finb brittgenb gebeten, ihre alte"
.îîunben, fotoie alle in Betracht fatlenben neuen Unterer
fenten im ^tt= unb AttSlattb burd) ßirfttlar aufjuforber",
fid) beim SOleffebttreatt als ©itifäufer einjufçhreiben.
angemelbetett ©infäufern roerben bann bie ©ittfäufe*'

JUustr. fchwclz. Haudw. ^Zeitung („MeisterblaN") Nr. 33

1. Die Verlängerung der im Bundesgesetz vom
3. April 1914 betreffend Prioritätsrechte an Erfindungs-
patenten und gewerblichen Mustern und Modellen vor-
gesehenen Prioritätsfristen endigt mit dem 31. März 192k.

2. Mit dem 39. September 1921 endigen :

u) die Frist, innert welcher für inzwischen eingetragene
Erfindungspatente und gewerbliche Muster und
Modelle vollständige Prioritätsausweise noch ein-
gereicht werden können;

l>) die Verlängerung der Fristen für dje Erledigung
amtlicher Beanstandungen von Patentgesuchen,
Muster- oder Modellhinterlegungen und von Mar-
keneintragungsgesuchen;
die Frist, innert welcher das eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement nach Ablauf der ordent-
lichen Rekursfristen eingereichte Rekurserklärungen
gegen die Zurückweisung von Patentgesuchen, Muster-
oder Modell-Hinterlegungen oder Markeneintra-
gungsgesuchen entgegennimmt:

d) die außerordentliche Nachfrist zur Bezahlung der
Gebühren für das zweite oder eines der folgenden
Patentjahre und der Schutzverlängerungsgebühren
für gewerbliche Muster und Modelle. Werden bis
und mit dem 39. September 192l nicht alle vor
dem 1. Juli 192l verfallenen Jahresgebühren für
Patente oder nicht alle vor dem 1. August 1921

verfallenen Schutzverlängerungsgebühren für Muster
oder Modelle dem eidgenössischen Amt für geistiges
Eigentum einbezahlt, so erlöschet! die betreffenden
Schutzrechte auf den Verfalltag der ersten nicht
bezahlten Gebühr.

II. Besteht für ein Patent ein Prioritätsrecht auf
Grund der verlängerten Prioritätsfrist, so steht Dritt-
Personen, welche in dem die gesetzliche Dauer überstei-
genden Abschnitt der Prioritätsfrist die Erfindung in
gutem Glauben gewerbsmäßig benützt oder besondere

Veranstaltungen zu solcher Benützung getroffen haben,
ein Mitbenützungsrecht an der Erfindung zu nach Maß-
gäbe von Art. 8 des Bundesgesctzes vom 21. Juni 1997
betreffend die Erfindungspatente.

III. Die Frist zur AnHebung der Abtretungsklage
(Art. 29, Absatz 3, des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1997

betreffend die Erfindungspatente) wird hinsichtlich der

nach dem 39. Juli 1914 eingetragenen Patente, deren

Anmeldung die Veröffentlichung der Patentschrist um
mehr als zwei Jahre nachgeht, verlängert:

s) bis 39. September 1921, wenn die Patentschrift
bis und mit dem 1. Oktober 1929 veröffentlicht
worden ist;

d) bis ein Jahr nach Veröffentlichung der Patent-
schrift, wenn das Patent vor dem 1. Oktober 1929

angemeldet worden ist und das Veröffentlichungsdatum
diesem Tage nachgeht.

IV. Die durch Bundesratsbeschluß vom 11. Februar
1916 gewährte Verlängerung der gesetzlichen Frist für
die Ausführung patentierter Erfindungen endigt mit dem
39. September 1922. Hinsichtlich solcher Patente, für
welche die gesetzliche Ausführungsfrist vor dem Jnkraft-
treten des Bundesratsbeschlusses vom 11. Februar 1916,
d. h. vor dem 29. Februar 1916, abgelaufen ist, kann
eine Löschungsklage wegen nicht angemessener Ausfüh-
rung der patentierten Erfindung erst nach dem 39. Sep-
tember 1922 angehoben werden.

V. Die während der Gültigkeitsdauer der Bundes-
ratsbeschlüsse vom 23. Juni 1915 und vom 11. Februar
1916, sowie des gegenwärtigen Beschlusses eingetretenen
Tatsachen werden auch fernerhin nach den Bestimmungen
dieser Beschlüsse beurteilt.

VI. Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum
ist nicht verpflichtet, an die Inhaber gewerblicher Schutz-
rechte oder von Gesuchen um Erteilung solcher Rechte

irgendwelche Mahnungen hinsichtlich des Ablaufes der in
diesem Beschluß erwähnten Fristerstreckungen zu erlassen.

ilesiltdnvett».
Die fünfte Schweizer Mustermesse in Basel findet

vom 16. bis 26. April 1921 statt. Die Schweizer
Mustermesse soll die verschiedenen Landesteile durch Vor-
führung ihrer industriellen und gewerblichen Erzeugnisse
jedes Jahr von neuem miteinander bekannt machen.

Ein Hauptzweck der Messe besteht darin, bestehende

Geschäftsverbindungen zu erweitern und neue
Verbindungen anzuknüpfen. Der Produktion sollen neue

Absatzgebiete eröffnet und dem Konsum und dem Handel
sollen neue schweizerische Bezugsquellen vermittelt werden.

Die Schweizer Mustermesse in Basel will der ganzen
schweizerischen Industrie und dem ganzen schweizerischen
Gewerbe dienen. Vor allem soll sie die Qualitäts-
arbeit, d. h. Gediegenheit in Form, Material und Aus-
führung fördern.

Den neuen Industrien wird die beste Gelegenheit
geboten, ihre Fabrikate der Öffentlichkeit bekannt zu

machen.

Außer einer Vermehrung des Jnlandabsatzes bezweckt

die Mustermesse aber auch eine intensive Förderung des

Exports. Sie will die Wege ebnen für die Wieder-
aufnähme der internationalen Handelsbezie-
hungen.

Es wird strenge darauf geachtet, daß nur Schweizer
Waren entgegengenommen werden. Teilnehmer, die ver-

suchen wollten, ausländische Waren auszustellen oder Be-

stellungen auf solche entgegenzunehmen, werden ohne An-

spruch auf irgendwelche Entschädigung sofort von der

weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Besondere Kontroll-
kommissionen prüfen die ausgestellten Waren auf ihre

Herkunft.
Die Messeteilnehmer sind dringend gebeten, ihre alten

Kunden, sowie alle in Betracht fallenden neuen Interest
senten im In- und Ausland durch Zirkular aufzufordern,
sich beim Messebureau als Einkäufer einzuschreiben. De»

angemeldeten Einkäufer» werden dann die Einkäufer-
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